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Gordian Deger

Rechtsanwalt | Mediator

Gordian Deger berät unsere Mandanten in Fragen des Vertrags- und 

Haftungsrechts und des Wettbewerbsrechts. Daneben berät er im 

deutschen und französischen gewerblichen Rechtsschutz. 

Ihr Referent



• Eine der führenden Kanzleien im deutsch-französischen Wirtschaftsverkehr

• Über 25 zweisprachige Rechtsanwält:innen und Avocats

• Beratung in allen Fragen des deutschen und französischen Wirtschaftsrechts

• Büros in Köln | Paris | Lyon

La Kanzlei



1. Haftungsrisiko Abbruch von 

Geschäftsbeziehungen

2. Haftung vermeiden – Eigene Ansprüche 

durchsetzen

Die Themen



• Außerordentliche Kündigung

• Aus wichtigem Grund 

• Mit / ohne Kündigungsklausel

• Erforderlichkeit einer Abmahnung

• Angabe der Kündigungsgründe

• Ordentliche Kündigung

• Befristete / unbefristete Verträge

• Keine Kündigung zur Unzeit 

• Gesetzliche Kündigungsfristen

Haftungsrisiko Abbruch von Geschäftsbeziehungen



Das Verbot des plötzlichen Abbruchs gefestigter 

Geschäftsbeziehungen (Art. L.442-1 Abs. II C. com.)

• Weiter Anwendungsbereich

• Begriff der Geschäftsbeziehung

 Lieferung oder Dienstleistung 

 Mit oder ohne schriftlichen Vertrag

• Wann ist eine Geschäftsbeziehung gefestigt?

Haftungsrisiko Abbruch von Geschäftsbeziehungen



• Was versteht man unter Abbruch? 

 Kündigung 

 Nichtfortsetzung nach „Kettenbefristung“

 Einstellung oder Reduzierung der Bestellungen

 Einseitige Verschlechterung der Konditionen

• Wann ist der Abbruch „plötzlich“?

 Fehlen einer angemessenen Auslauffrist

• Gesamtdauer der Geschäftsbeziehung 

• Abhängigkeit des Geschäftspartners

• Bestehen einer Exklusivvereinbarung

• Sonderfälle

 Berechtigte Kündigung: Pflichtverletzung, höhere Gewalt 

• Sanktionen

Haftungsrisiko Abbruch von Geschäftsbeziehungen



• Haftungsrisiko verringern?

 Einvernehmliche Vertragsaufhebung 

 Außerordentliche Kündigung 

 Gerichtliche Vertragsaufhebung 

 Angemessene Kündigungsfrist einhalten 

 Kündigung immer schriftlich

 Lieferantenwechsel, Neuausschreibung

 Vermeidung exklusiver Vertragsbindungen

 Vereinbarung deutsches Recht / Gerichtsstand

• Eigene Ansprüche durchsetzen

 Vereinbarung des französischen Rechts

 Wahl eines französischen Gerichtsstandes

Haftung vermeiden – Eigene Ansprüche durchsetzen
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